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§ 1
Name, Rechtsform, Sitz, Geschäftsjahr

1) Die Stiftung führt den Namen „trust GAIA Foundation – Stiftung der Erde-„
2) Sitz der Stiftung ist Großkochberg, Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel, Landkreis Saalfeld-   
     Rudolstadt

(3) Die Stiftung ist eine nicht rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts unter treu-

     händerischer Verwaltung des trust GAIA e.V. Sie wird von diesem in Rechts- und    

     Geschäftsverkehr vertreten.

 (4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2

Zweck und Aufgaben der Stiftung

Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung in der jeweils geltenden Fassung. Die Stiftung ist überparteilich und überkonfessionell. Sie ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.

Zweck der trust GAIA Foundation ist die Erforschung, Entwicklung und Umsetzung innovativer Ansätze aus der Bewusstseinsforschung zur Harmonisierung von Mensch und Natur aus dem Blickwinkel des Neuen Weltbildes.
Die Stiftung ist eine operativ arbeitende Stiftung, sie verfolgt den Stiftungszweck selbst, entwickelt eigene Projektideen und führt diese selbst durch.

Sie stellt ihre Forschungsergebnisse der Öffentlichkeit zur Verfügung.

Maßnahmen zur Verwirklichung der Stiftungszwecke:

Bewusstseinsforschung; Entwicklung neuer Bewusstseinstechnologien und Berufsbildern.
Forschung im Bereich Quantenheilung mit Kristall Klang. Entwicklung neuer Methoden. 

Netzwerk Kommunikation zum Aufbau eines globalen Forums für Forschung, Entwicklung und Ausbildung im Bereich der Gesundheitsvorsorge und Persönlichkeitsentfaltung.

Durchführung von Tagungen und Kongressen.

Verbreitung der Forschungsergebnisse in Schriftform und Multimedia.
Um diese Ziele zu verwirklichen kann die Stiftung Immobilien und Land besitzen, die dazu dienen, die satzungsgemäßen Zwecke zu verwirklichen.

Die Stiftung kann ihre Zwecke auch im Ausland verwirklichen.

Die Stiftung erfüllt ihre Zwecke aus den Erträgen des Stiftungsvermögens sowie  zur Erfüllung der Stiftungszwecke bestimmten Zuwendungen Dritter selbst oder durch Hilfspersonen im Sinne des § 57 Abs. 1 Satz 2 AO.

§ 3

Stiftungsvermögen

(1) Die Stiftung ist im Zeitpunkt der Errichtung mit einem Stiftungsvermögen in Höhe von einem Grundstück in der Gemarkung Eschwege ausgestattet. (Flur 10, Flurstücke 45/1, 298/1, 298/2 mit einer Gesamtgröße von 9808 m2) Das Stiftungsvermögen ist getrennt von anderen Vermögen des Treuhänders zu verwalten.

(2) Das Stiftungsvermögen kann durch Zustiftungen (Rechte, Geld- und Sachmittel) erhöht werden. Werden Zuwendungen nicht ausdrücklich der Vermögensbildung gewidmet, so dienen sie ausschließlich und unmittelbar den in § 2 genannten Zwecken.

(3) Zuwendungen und sonstige Vergaben von Stiftungsmitteln können zur Erfüllung des Stiftungszwecks nach Maßgabe des § 4 Absatz 1 auch aus dem Vermögen der Stiftung erfolgen. Vermögensumschichtungen sind zulässig. 

§ 4

Mittelverwendung

(1) Die Erträge des Stiftungsvermögens und die ihm nicht zuwachsenden Zuwendungen und Zuführungen sind zur Erfüllung des Stiftungszweckes zu verwenden. Sofern diese Mittel im Einzelfall nicht ausreichen, dürfen im Interesse einer frühzeitigen Verwirklichung der gemeinnützigen Zwecke im Sinne dieser Satzung auch Zuwendungen aus dem Teil des Stiftungsvermögens erfolgen.

(2) Die Stiftung kann aus ihren Erträgen und Zuwendungen im Rahmen des steuerlich Zulässigen Beträge dem Stiftungsvermögen oder einer freien Rücklage ( § 58 Nr. 7, 11, 12 AO ) zuführen.

(3) Die Stiftung kann zur Förderung der in § 2 genannten Zwecke Spenden zur zeitnahen Ausgabe im Sinne der Stiftungszwecke einwerben oder entgegennehmen. 

(4) Die Stiftung darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen. Stifterinnen und Stifter und deren Rechtsnachfolger erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Stiftung.

(5) Ein Rechtsanspruch auf Leistungen der Stiftung besteht nicht.

§ 5

Stiftungsorganisation

(1) Die Organe der Stiftung sind

a) der Stiftungsrat (§6)

b) der Beirat der StifterInnen (§7)

(2) Über das Vermögen der Stiftung und ihre Einnahmen und Ausgaben ist Buch zu führen. Nach Ende des Geschäftsjahres ist ein Jahresabschluß in der Form einer Bilanz und einer Gewinn- und Verlustrechnung zu erstellen. Maßgebend sind die Grundsätze des Handelsrechts.

(3) Das Geschäftsjahr der Stiftung ist das Kalenderjahr.

§ 6

Stiftungsrat

(1) Die Stiftung hat einen Stiftungsrat. Der Stiftungsrat ist hinsichtlich Zusammensetzung, Berufung und Aufgaben identisch mit dem Vorstand des trust GAIA e.V.
(2) Der Gründungsstifter hat auf Lebenszeit bei Entscheidungen des Stiftungsrates in Bezug auf

a) die Geldanlage

b)
die Verwendung der Mittel

b) etwaige Satzungsänderungen

ein Vetorecht. Wird das Vetorecht ausgeübt, suchen der Stiftungsrat und der Gründungsstifter eine einvernehmliche Lösung. 

Auf Initiative des Gründungsstifters und mit Zustimmung des Treuhänders kann die trust GAIA Foundation einen eigenständigen, von dem Vorstand des trust GAIA e.V. unabhängigen Stiftungsrat einrichten.

Der Stiftungsrat gibt sich bei Bedarf eine Geschäftsordnung. 

§ 7

Beirat der StifterInnen

(1) Die trust GAIA Foundation hat zunächst keinen eigenen Beirat. Auf Initiative von mindestens 4 StifterInnen kann ein Beirat der StifterInnen für die trust GAIA Foundation eingerichtet werden.

(2) Dieser gibt sich bei Bedarf eine Geschäftsordnung.

(3)  Der Beirat tritt mindestens einmal jährlich zusammen.
§ 8

Auflösung der Stiftung / Vermögensanfall

(1) Der Stiftungsrat kann durch einstimmigen Beschluß und mit Zustimmung des Gründungsstifters beschließen, daß die unselbständige Stiftung aufgelöst wird, und zwar wenn die Umstände es nicht mehr zulassen, den Stiftungszweck nachhaltig zu erfüllen oder es insgesamt nicht mehr zweckmäßig erscheint, die unselbständige Stiftung fortzuführen, insbesondere dann, wenn sie in eine selbständige rechtsfähige Stiftung überführt werden soll.

(2) Bei Überführung in eine selbständige Stiftung ist der Treuhänder verpflichtet, das Vermögen an diese entstehende rechtsfähige Stiftung zu übergeben.

(3) Im Falle einer Auflösung der trust GAIA Foundation fällt das Stiftungsvermögen an die 

(4) Bei Auflösung des Treuhänders oder Kündigung des Treuhandverhältnisses – die nur aus wichtigem Grund möglich ist - bestimmt der Gründungsstifter, ob das Stiftungsvermögen auf den Rechtsnachfolger des Treuhänders übergeht oder einem anderen Treuhänder treuhänderisch zu übergeben ist.

§ 9

Inkrafttreten, Änderung

(1) Diese Satzung tritt mit dem Tage der Unterzeichnung durch den Gründungsstifter und den Treuhänder in Kraft.

(2) Die Satzung kann durch den einstimmigen Beschluß des Stiftungsrates und mit Zustimmung des Gründungsstifters und des Treuhänders geändert werden.

Großkochberg, den 19.Januar 2011
Als Gründungsstifter:

Für den Treuhänder:
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